
Hier fühlen wir 
uns daheim!

Mitteilungsblatt der Gemeinde

Freitag, 13.01.2023 • Nr. 01/02bin davon überzeugt, dass wir es trotz der komplexen Rahmenbedingungen gemeinsam 
meistern werden, unsere Gemeinde liebens- und lebenswert weiter zu entwickeln. Denn d
Zusammenhalt in unserer Gesamtgemeinde ist gut und lebendig mit unseren Vereinen, 
Traditionen und engagierten Mitmenschen. Dieser Zusammenhalt und wird auch zukünftig 
wichtig sein, damit wir den unbekannten Weg Schritt für Schritt meistern können. 

Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen von Herzen auch im Namen der Damen und 
Herren des Gemeinderates und allen Mitarbeitenden viel Glück, Erfolg und vor allem stets 
eine gute Gesundheit! 

Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen. 

Christine Trautwein-Domschat  

Bürgermeisterin  

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
das neue Jahr 2023 hat begonnen. Wieder heißt es 
zusammenstehen und zusammenhalten, wenn es da-
rauf ankommt. 

Wie nah Freude und Trauer beieinanderliegen, ha-
ben wir gleich am Neujahrstag mit dem völlig über-
raschenden Tod unseres Ortsvorstehers von Dossen-
bach und Gemeinderat Arndt Schönauer erfahren 
müssen. 

Welche Herausforderungen wir 2023 noch zu bewälti-
gen haben werden, können wir nur erahnen. Dass wir 
zusammenhalten in unserer Gemeinde ist wichtig, um 
die vor uns liegenden Aufgaben positiv anzugehen. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir es trotz der kom-
plexen Rahmenbedingungen gemeinsam meistern 
werden, unsere Gemeinde liebens- und lebenswert 
weiter zu entwickeln. Denn der Zusammenhalt in un-
serer Gesamtgemeinde ist gut und lebendig mit un-
seren Vereinen, Traditionen und engagierten Mitmen-
schen. Dieser Zusammenhalt wird auch zukünftig 
wichtig sein, damit wir den unbekannten Weg Schritt 
für Schritt meistern können. 

Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen von Herzen 
auch im Namen der Damen und Herren des Gemein-
derates und allen Mitarbeitenden viel Glück, Erfolg 
und vor allem stets eine gute Gesundheit! 

Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen. 

Ihre 
Christine Trautwein-Domschat 
Bürgermeisterin 

“Vielleicht gibt es 

schönere Zeiten, 

aber dieses 

ist die unsere.“ 

Jean-Paul Sartre
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Behindertentoilette:
am Festschopf in der Rheinstraße, mit Euro-
schlüssel zugänglich.

Samstag, 14.01.2023 
Römer-Apotheke Rheinfelden 
Bahnhofplatz 3
79618 Rheinfelden 
Tel: 07623 20559 

Stadt-Apotheke Bad Säckingen 
Münsterplatz 26
79713 Bad Säckingen 
Tel: 07761 4333 

Wiesental-Apotheke Zell 
Schopfheimer Str. 5
79669 Zell im Wiesental 
Tel: 07625 92620 

Sonntag, 15.01.2023 
Apotheke am Wehrahof 
Hauptstr. 4-6
79664 Wehr, Baden 
Tel: 07762 7089746 

Apotheke im Kaufl and Rheinfelden 
Großfeldstr. 2
79618 Rheinfelden 
Tel: 07623 719774 

Tumringer-Apotheke 
Mühlestr. 5
79539 Lörrach 
Tel: 07621 47097

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 

Allgemein ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feiertagen sowie 
zu den sprechstundenfreien Zeiten stehen 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihren Pa-
tientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung wie gewohnt zur Verfügung. Die Num-
mer für den ärztl. Notdienst lautet:

116 117
Über die Leitstelle wird Ihnen ein Diensthaben-
der Arzt vermittelt, sofern der eigene Hausarzt 
oder behandelnde Facharzt nicht erreichbar 
ist. Bei akut lebensbedrohlichen Notfällen bitte 
weiterhin die Rufnummer Tel. 112 wählen.

Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notfalldienst: 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116 117

Hausärztliche Bereitschaftspraxis Notfallpraxis 
Bad Säckingen 116 117
Meisenhardtweg 14 (im ehemaligen Spital)

Öff nungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen: 9 - 19 Uhr

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWÖRSTADT 

Notrufnummer: 112

POLIZEIREVIER RHEINFELDEN  

07623/7404-0

ALLGEMEINES
Frauenhaus Lörrach Tel. 07621/4 93 25 
Tag und Nacht erreichbar

Frauenberatungsstelle Lörrach
 Tel. 07621 - 87105
Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 14. 
Lebensjahr bei sexualisierter, körperlicher und 
psychischer Gewalt, bei Ess-Störungen und in 
Trennungs-und Krisensituationen. Beratung von 
Bezugspersonen und Fachkräften. 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

Haus Notruf-Zentrale  Tel.: 07761/9 20 10
TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut 
gebührenfrei Tel. 0800/1 11 01 11 
 und 0800/1 11 02 22 

Nummer gegen Kummer 
Montag – Samstag  Tel. 0800/1110333
von 14 -20 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund - 
Ortsverband Schopfheim e. V. 
täglich 9 - 12 Uhr Tel. 07622 – 63929, 
 Fax.07622 – 667 59 60
Fachdienst Kindertagespfl ege 
täglich von 9 – 12 Uhr Tel. 07622/667 42 62
Forstverwaltung 
Revierförster für Gemarkung Schwörstadt und 
Dossenbach
Herr Thomas Hirner,  Tel. 07623/79 53 68
 Fax +49 7623 7416932
 Mobil 0172/7 60 29 49

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
79739 Schwörstadt, Tel. 07762/5220-0

Verantwortlich für den amtlichen und 
redaktionellen Teil: 
Gemeindeverwaltung 79739 Schwörstadt, 
Tel. 07762/5220-0

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeisteramt 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilun-
gen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsit-
zende der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Kirchen- 
& Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. 

Für den Anzeigenteil und Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

Das Amtsblatt der Gemeinde Schwörstadt 
erscheint wöchentlich und wird an alle 
erreichbaren Haushalte der Gemeinde 
Schwörstadt im Abonnementverfahren für 
22,90 € jährlich inkl. 7% MwSt. verteilt

  BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN  WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE
Beginnend um 08:30 Uhr bis folgenden Tag 08:30 Uhr

BITTE BEACHTEN:
Redaktionsschluss ist jeweils 

mittwochs um 9:00 Uhr

In Wochen, welche einen Feiertag 
beinhalten, wird der Redaktionsschluss 
auf dienstags um 9:00 Uhr vorverlegt.

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe (KISS) 
des Landratsamtes Lörrach 
Kostenfreie Beratung zum Thema Selbsthilfe
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de
Telefon: 07621 410-2142

Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,
Familien und Lebensfragen
Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach
Telefon: 0 76 21 / 30 87

BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER 
Schwörstadt:
Eberhard Rastetter Tel. 07623/43 90
 Fax 07623/4 61 53
Dossenbach, Niederdossenbach und Hollwanger
Dominik Ramdane Tel. 01729465671
Wasserversorgung - Kontakt für Störungen
ED Netze GmbH ab sofort für die Wasserver-
sorgung in Schwörstadt zuständig.
Kontakt bei Störungen
Wassermeister Martin Metzger
Tel.: 07623/92-3110
trinkwasser.schwoerstadt@ednetze.de
Außerhalb der üblichen Bürozeiten
Leitstelle ED Netze
Tel.: 0 76 23 / 92 - 18 18 oder
Hotline: 0 800 / 929 18 18 0

DRK Servicestelle SeniorInnen: 
Kontakt: Lucia Woldert,  Tel. 07761 920124, 
Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säckingen, 
servicestelle@drk-saeckingen.de
Weitere Infos im Internet unter 
www.drk-saeckingen.de

Postfi liale Schwörstadt 
Montag- Freitag 14:30 – 16:30 
Samstag Geschlossen 
Sonntag Geschlossen 
Öff nungszeit Mülldeponie Lachengraben, 
Tel. 07761/8981
Werktags 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30 Uhr 
Samstags von 09:00 - 12:00 Uhr.

Gemeindeverwaltung Schwörstadt, 
geöff net
Tel. 07762/5220-0 
Montag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Mittwochnachmittag  14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  geschlossen.
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Amtliche  
Bekanntmachungen

Ortschaftsrat  
Aktuell 19.12.2022 
TOP: Vorberatung des Haushaltsplans 
2023 der Gemeinde Schwörstadt 
Der Ortschaftsfat beriet über den Haushalts-
plan 2023. Änderungswünsche seitens des 
Ortschaftsrats gab es nicht. 
  
TOP: Vorberatung des Wirtschaftsplan 
2023 des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung Schwörstadt 
Der Ortschaftsrat beriet über den Wirt-
schaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Was-
serversorgung Schwörstadt. Änderungs-
wünsche wurde vom Ortschaftsrat nicht 
vorgebracht. 

TOP: Energiesparmaßnahmen 
Der Ortschaftsrat beriet über mögliche Ener-
giesparmaßnahmen. Folgende Einsparmög-
lichkeiten wurden angesprochen: Reduzie-
rung von Strom- und Heizkosten, Verzicht 
auf Veranstaltungen, Durchführung von Ver-
anstaltungen in kleineren Räumlichkeiten, 
Reduzierung der Beleuchtungsdauer von 
Straßenlaternen, Verkürzung der Beleuch-
tungsdauer bei der ev. Kirche oder Verzicht 
auf die Beleuchtung der Kirche, Anbringung 
von Bewegungsmeldern in Fluren und Gän-
gen bei gemeindeeigenen Gebäuden. Die 
Verwaltung nahm die Vorschläge des Ort-
schaftsrats zur weiteren Prüfung auf. 
  
TOP: Durchführung eines  
Bürgerempfangs 
Der Ortschaftsrat verständigte sich darauf aus 
Energiespargründen, der geringen Anzahl von 
Neubürgern und aufgrund der derzeitigen 
hohen Anzahl von grippalen Infekten auf den 
Bürgerempfang 2023 zu verzichten. 

TOP: Mitteilungen und Verschiedenes 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Sa-
nierung der Nordschwabener Straße abge-
schlossen wurde. Ebenfalls gab er bekannt, 
dass das Breitbandkabel in der Talstraße bis 
zum Haus Talstraße 13 verlegt wurde und 
Energiedienst die Kabel in der Talstraße ein-
gezogen hat. 
  
Der Vorsitzende informierte, dass die Ent-
fernung der Hecke im Einmündungsbereich 
Schopfheimer Straße/Schopfheimer Straße 
(K 6353) zur Verbesserung der Einsicht erst 
in 2023 umgesetzt werden kann. 

MITARBEITENDE DER GEMEINDE  
Trautwein-Domschat, Christine
Bürgermeisterin
Tel.: 07762-5220-16, c.trautwein-domschat@schwoerstadt.de
Büro Nr.: 6 (1. OG)

Wick, Melanie
Sekretariat Bürgermeisterin, 
Schadensfälle in der Gemeinde
Tel.: 07762-5220-0, info@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Anhorn, Nicole
Soziales, Feuerwehr, Friedhof, Flüchtlingsangelegenheiten
Sommerferienprogramm, Senioren 
Tel.: 07762-5220-19, n.anhorn@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 2 (EG) 

Dumont, Jacqueline
Fachbereichsleitung Finanzen & Personal, Grundstücks- und
Gebäudemanagement, Bauhof, Wasserversorgung, Schwimmbad 
Tel.: 07762-5220-22, j.dumont@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 12 (1. OG) 

Gollin, Horatio
Geschäftsstelle, Gemeinde- und Ortschaftsrat
Tel.: 07762-5220-28, h.gollin@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Schneider, Beate
Fachbereichsleitung Bürgerservice Ordnungsamt, Katastrophenschutz
Grundbucheinsicht, Vorkaufsrecht Gesundheitswesen, ELR Wahlen, 
Forst, Jagd, Datenschutz, Verkehrsangelegenheiten 
Tel.: 07762-5220-12, b.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 10 (1. OG) 

Schneider, Ulrike
Kassenleitung, Kasse, Spenden, Anlagebuchhaltung, 
Wasser- und Abwasser Verbrauchsabrechnung
Tel.: 07762-5220-17, u.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 8 (1. OG) 

Schwarm, Leoni
Einwohnermeldewesen, Ausweise, Pässe, 
Rentenangelegenheiten, Mitteilungsblatt, Tourismus, 
Fundsachen, Fischereischeine
Tel.: 07762-5220-14, l.schwarm@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 4 (EG) 

Spada, Larissa
Veranlagungen Steuern, Kindergarten- und Schulträgeraufgaben 
Hallenvermietung, Vereine
Tel.: 07762-5220-10, l.spada@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 11 (1. OG) 

Stanojevic, Dragan
Integrationsmanager für Flüchtlinge
Tel.: 0159-04544658, d.stanojevic@rheinfelden-baden.de 
Büro Nr.: 2 (EG)

Tröndle, Tobias
Fachbereichsleitung Bau, Baupläne, Erschließungsbeiträge
Bauleitplanung, Planfeststellung, Gewässerschutz
Tel.: 07762-5220-11, t.troendle@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 1 (EG) 

ORTSVORSTEHER DOSSENBACH

Schönauer, Arndt
Ortsvorsteher Dossenbach 
Sprechzeiten: in gerader Woche am Mittwoch von 18:00 -19:00 Uhr 
in der Ortsverwaltung Dossenbach
Tel. 07762 – 9213 | Mobil: 0173 2682102
Email: a.schoenauer@schwoerstadt.de

BAUHOF  

Herm, Christoph
Bauhofleiter
Handy: 0177-7220040, c.herm@schwoerstadt.de 

Schär, Harald
stellvertretender Bauhofleiter
Handy: 0172-9802501, h.schaer@schwoerstadt.de 

HAUSMEISTER 

Schär, Harald
stv. Hausmeister kommunale Gebäude
Handy: 0172-9802501, Festnetz in Schule: 07762-9197 

Nass, Jürgen
Hausmeister Sommerfesthalle, Bürgersaal
Handy: 0174-9570311, Festnetz privat: 07762-4155
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II.  Die Wasserversorgungssatzung wird geändert, wie in der Anla-
ge 2 beigefügt. 

  
TOP: Beratung und Beschlussfassung über die Gebühren-
kalkulationen und die Änderung der Abwassersatzung vom 
08.12.2012 
Der Gemeinderat hat sich den Inhalt der Gebührenkalkulation Ab-
wasserentsorgung für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 ein-
schließlich des Erläuterungstextes und der Verteilerschlüssel zu 
eigen gemacht und komplett beschlossen. Er bestätigte die dort 
vorgenommenen Ermessens- und Prognoseentscheidungen und 
beschließt diese ausdrücklich. 
Insbesondere wurden folgende Festlegungen getroffen: 
1.  Der angehängten Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/2024 

wird zugstimmt. 

 Die Gemeinde erhebt Gebühren für ihre öffentliche Einrichtung 
Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab den ge-
splitteten Maßstab, bei dem die Kosten nach Schmutz- und Nie-
derschlagswasserbeseitigung aufgeteilt werden. Lediglich der 
Schmutzwasseranteil wird weiterhin nach dem Frischwasser-
maßstab bemessen. Der Niederschlagswasseranteil wird nach 
den angeschlossenen überbauten und darüber hinaus befestig-
ten Flächen berücksichtigt. 

2.  Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkal-
kulation vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 wird zugestimmt. 

 Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen noch 
längeren Zeitraum (bis zu 5 Jahre) abzustellen, wird kein Ge-
brauch gemacht. 

3.  Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssät-
zen, Zinssätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode 
sowie den weiteren Entscheidungen wird ausdrücklich zuge-
stimmt. 

NACHRUF 
  

Die Gemeinde Schwörstadt trauert um den am 01.01.2023 unerwartet verstorbenen 
Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat 

  
Arndt Schönauer 

  
Der Verstorbene gehörte seit 1990 bis zu seinem Tode dem Ortschaftsrat an. Seit 2009 war er zudem Ortsvorsteher von Dossenbach 
und Mitglied des Schwörstädter Gemeinderats. Während seiner über 13jährigen Gemeinderatstätigkeit war er engagiertes Mitglied 
im Umlegungsausschuss Gewerbegebiet West, im Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt und im Zweckverband Dinkel-
berger Wasserversorgung. 

In seiner Amtszeit wurden viele bedeutende und zukunftsweisende Projekte vom Gemeinderat und Ortschaftsrat umgesetzt und 
neue auf den Weg gebracht. 
Bis zu seinem Tod war er auch Mitglied der Interessensgemeinschaft IG Dinkelberg. Er engagierte sich ehrenamtlich für den Einkäu-
fer-Bus und war lange Jahre auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Dossenbach. 
Mit Arndt Schönauer verlieren wir eine allseits geschätzte und kompetente Persönlichkeit, die sich große Verdienste um die Kommu-
nalpolitik erworben hat und einen liebenswerten Mitmenschen. Immer freundlich und zugleich hartnäckig mit großer Geduld setzte 
er sich für die Belange der Einwohner von Dossenbach und auch von Schwörstadt ein. Er hat immer dazu beigetragen, einvernehm-
liche und praktikable Lösungen zum Wohle der Bürgerschaft und der Einrichtungen der Gemeinde zu finden. 
  
In großer Dankbarkeit nehmen Gemeinderat, Ortschaftsrat, die Gemeindebediensteten sowie die Freiwillige Feuerwehr Abschied 
von dem angesehenen Mitbürger und liebenswerten Kollegen. 
  
Wir werden Arndt Schönauer ein ehrendes Andenken bewahren. 
  
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 
  
Für die Gemeinde  Für den Ortsteil  Für die Freiwillige Feuerwehr
Schwörstadt  Dossenbach  Abt. Dossenbach

Christine Trautwein-Domschat  Matthias Kipf  Manuel Benz
Bürgermeisterin  Stellvertr. Ortsvorsteher  Abteilungskommandant

Nachruf 
 
Die Gemeinde Schwörstadt trauert um den am 01.01.2023 unerwartet verstorbenen 

Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat  
 

Arndt Schönauer 
 

 
Der Verstorbene gehörte seit 1990 bis zu seinem Tode dem Ortschaftsrat an. Seit 2009 war er zudem 
Ortsvorsteher von Dossenbach und Mitglied des Schwörstädter Gemeinderats. Während seiner über 
13jährigen Gemeinderatstätigkeit war er engagiertes Mitglied im Umlegungsausschuss Gewerbege-
biet West, im Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt und im Zweckverband Dinkelberger 
Wasserversorgung.  
In seiner Amtszeit wurden viele bedeutende und zukunftsweisende Projekte vom Gemeinderat und 
Ortschaftsrat umgesetzt und neue auf den Weg gebracht.  
Bis zu seinem Tod war er auch Mitglied der Interessensgemeinschaft IG Dinkelberg. Er engagierte 
sich ehrenamtlich für den Einkäufer-Bus und war lange Jahre auch Mitglied in der Freiwilligen Feuer-
wehr Dossenbach.  
 
Mit Arndt Schönauer verlieren wir eine allseits geschätzte und kompetente Persönlichkeit, die sich 
große Verdienste um die Kommunalpolitik erworben hat und einen liebenswerten Mitmenschen. Im-
mer freundlich und zugleich hartnäckig mit großer Geduld setzte er sich für die Belange der Einwoh-
ner von Dossenbach und auch von Schwörstadt ein. Er hat immer dazu beigetragen, einvernehmliche 
und praktikable Lösungen zum Wohle der Bürgerschaft und der Einrichtungen der Gemeinde zu fin-
den.  
 
In großer Dankbarkeit nehmen Gemeinderat, Ortschaftsrat, die Gemeindebediensteten sowie die 
Freiwillige Feuerwehr Abschied von dem angesehenen Mitbürger und liebenswerten Kollegen. 
 
Wir werden Arndt Schönauer ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 
 
Für die Gemeinde    Für den Ortsteil   Für die Freiwillige Feuerwehr  
Schwörstadt    Dossenbach   Abt. Dossenbach 
    
Christine Trautwein-Domschat Matthias Kipf   Manuel Benz 
Bürgermeisterin   Stellvertr. Ortsvorsteher Abteilungskommandant  

Gemeinderat Aktuell  
–  Bericht über die Sitzung vom 15.12.2022 
TOP: Beratung und Beschlussfassung über die Gebührenkalku-
lation und die Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 
29.10.2001 
I.  Der Gemeinderat hat sich den Inhalt der Kalkulationen ein-

schließlich des Erläuterungstextes und der Verteilerschlüssel zu 
eigen gemacht und komplett beschlossen. Er bestätigte die dort 
vorgenommenen Ermessens- und Prognoseentscheidungen 
und beschließt diese ausdrücklich. 

 Insbesondere wurden folgende Festlegungen getroffen: 
a)  Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation 

2023-2024 in Ansatz gebrachten laufenden Kosten und Ein-
nahmen im Kalkulationszeitraum 2023/2024 zu. 

b)  Der Gemeinderat beschließt als Bemessungsgrundlage für 
die Verbrauchsgebühr im Kalkulationszeitraum 2023/2024 
eine Wassermenge von 219.500 m³. 

c)  Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation 
2023/2024 in Ansatz gebrachten kalkulatorischen Kosten 
und Einnahmen zu. 

d)  Der kalkulatorische Zinssatz wird auf 1 % festgesetzt. Die 
Verzinsung erfolgt nach der Restwertmethode. 

e)  Der Gemeinderat beschließt die Einnahmen aus Grundge-
bühren im Kalkulationszeitraum 2023/2024 auf 90.200 € 
festzusetzen (45.100 €/ Jahr). 

f )  Der Gemeinderat beschließt, keine Überdeckungen aus vo-
rangegangenen Wirtschaftsjahren zum Ausgleich in die Ge-
bührenkalkulation 2023/2024 einzustellen. 

g)  Der Gemeinderat setzt für den Kalkulationszeitraum 2023 
bis 2024 folgende Gebührensätze fest: 
A. Wasserverbrauchsgebühr 2,95 €/m³ 
B. Grundgebühren 
 Nenngröße Q3=4 (Qn 2,5) 5,00 €/Monat 
 Nenngröße Q3=10 (Qn 6,0) 5,58 €/Monat 
 Nenngröße Q3 = 10 DN 25 6,83 €/Monat 
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4.  Der Straßenentwässerungskostenanteil wird, gemäß den Kal-
kulationen für die Jahre 2023 und 2024 auf jeweils 60.758,13 € 
festgestellt und eingeplant. 

5.  Die Kosten der Abwasserbeseitigung werden, wie in der Gebüh-
renkalkulation berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen auf 
die Schmutzwasserbeseitigung (SW) und Niederschlagswas-
serbeseitigung (NW) und Straßenentwässerungskostenanteil 
(SEKA) aufgeteilt: 

Haushaltsposition / 
Kostenstelle

Schlüssel Anteile der Kostenträger

SW NWpriv SEKA

Laufende Kosten 
Kläranlage (vede-
wa-Modell)

LfdKKl 95,6% 3,2% 1,2%

Kalkulat.Kosten 
Kläranlage (vede-
wa-Modell)

KalKKl 85,5% 9,5% 5,0%

Laufende Kosten 
Mischwass.Kanalisa-
tion (vedewa-M)

LfdKKan 50,0% 36,5% 13,5%

Kalkulat. Kosten 
Mischwass.Kanalisa-
tion (vedewa-M)

KalKKan 45,0% 30,0% 25,0%

Kalkulat. Kosten 
Trennsystem

KalkTr 50,0% 25,0% 25,0%

Schmutzwasserkos-
ten, direkt zuor-
denbar

SW 100,0% 0,0% 0,0%

 Niederschlagswass.
kosten, direkt zuor-
denbar

NW 0,0% 50,0% 50,0%

Hausanschlüsse bei 
Trennkanalisation

HaTr 0,0% 100,0% 0,0%

Hausanschlüsse bei 
Mischwasserkanali-
sation

HaMw 50,0% 50,0% 0,0%

Verwaltungskosten 
(Geschätzt)

V 85,0% 7,5% 7,5%

Auflösung MW 
Kanalbeitr. (s.Glo-
balberechnung)
sonst-->

AKanBei 60,0% 40,0% 0,0%

Auflösung Beiträge 
nur RW Kanal 
- „ -       - „ -

ARwBei 0,0% 100,0% 0,0%

Auflösung Beiträge 
nur SW -Kanal

ASwBei 100,0% 0,0% 0,0%

Auflösung Beiträge 
Trennkanalisation

ATrBei 50,0% 50,0% 0,0%

Auflösung Klärbei-
träge (s.Globalbe-
rechnung) sonst--->

AKlärBei 100,0% 0,0% 0,0%

Kostenunterde-
ckung/-überde-
ckung im Verhältnis 
--->

KUÜ SW/
(SW+
NW)

NW/
(SW+
NW)

0,0%

  
 SW = Anteil Schmutzwasser, NWpriv = Anteil Niederschlagswas-

ser der priv. Grundstücke, SEKA = Straßenentwässerungskos-
tenanteil

 vedewa-Modell siehe BWGZ 21/1998, S.747-749  

6.  Aus dem Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 bestehen in der 
Schmutzwasserbeseitigung Überdeckungen in Höhe von insge-
samt 270.904,54 Euro. In der Niederschlagswasserbeseitigung 
besteht im Jahr 2020 eine Unterdeckung in Höhe von 35.306,67 
Euro. 

 In der vorliegenden Kalkulation sollen für die Schmutzwasser-
beseitigung aus den bestehenden Überdeckungen ein Betrag 
in Höhe von 187.234,55 Euro zum Ausgleich der Gebühren für 
die Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt werden. Für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung soll die Unterdeckung aus dem Jahr 
2020 in Höhe von 39.775,17 Euro berücksichtigt werden. 

7.  Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation wer-
den die Niederschlagswasserbeseitigung und die Schmutzwas-
serbeseitigung für die Jahre 2023/2024 wie folgt in der ange-
hängten Abwasserentsorgungssatzung festgesetzt: 

 Die Schmutzwassergebühr erfährt eine leichte Erhöhung auf 
nunmehr 1,65 €/m³ (bisher 1,63 €/m³), die Niederschlagswasser-
gebühr wird auf 0,75 €/m² (bisher 1,08 €/m²) gesenkt. 

8.  Die Abwasserbeseitigungssatzung vom 08.10.2012 wird, wie in 
der Anlage 8 vorgelegt, geändert. 

  
TOP: Beratung und Beschlussfassung über die Einführung des § 
2b Umsatzsteuergesetz (UStG) und zweier Anpassungssatzun-
gen 
Der Gemeinderat beschloss, dass die Gemeinde Schwörstadt Ge-
brauch macht von der Möglichkeit, den § 2b UStG erstmals ab dem 
1. Januar 2023 anzuwenden. Die Optionserklärung soll widerrufen 
werden und die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ab 
dem 1. Januar 2023 erfolgen. 
Der Gemeinderat beschloss die Satzung zur Anpassung örtlicher 
Satzungen an § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) (§ 2b UStG-Anpas-
sungsatzung) ab 01.01.2023. 
Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der gültigen Entgeltre-
gelungen an § 2b UStG (§ 2b UStG – Entgeltregelungs-Anpassung). 
  
TOP: Bauantrag Energetische Optimierung der Turbinenküh-
lung - Neubau Kühlwasserhaus in Schwörstadt Flst. Nr. 1076, 
Bauort: Kraftwerkstraße 1, Gemarkung: Schwörstadt 
Das Bauvorhaben liegt innerhalb des Werksgeländes des Kraftwerks 
Ryburg- Schwörstadt. Es wurde ein Antrag auf Neubau eines Kühl-
wasserhauses gestellt. Geplant ist, die bisherige Luftkühlung durch 
eine Systemumstellung auf eine kombinierte Luft/Wasser-Kühlung 
energetisch zu optimieren. 
Das neue Filterhaus ist oberirdisch als eingeschossiger, monolithi-
scher Baukörper aus unverputztem Dämmbeton konzipiert, mit ei-
nem eingelassenen Satteldach ebenfalls aus Dämmbeton und einer 
Dachhaut aus Kupferblech mit Stehfälzen. Das Gebäude hat eine 
Grundfläche von circa 17,5 Meter x 8,9 Meter. Das Technikgebäude 
hat eine umlaufende Traufhöhe von circa 4,2 Meter und eine Grün-
dungstiefe von circa 0,8 Meter. Im Gebäude selbst sind keine dau-
erhaften Arbeitsplätze vorhanden. Der Bauantrag wird noch vom 
Landratsamt Lörrach Abteilung Umwelt geprüft. 
Der Gemeinderat nahm den Bauantrag zustimmend zur Kenntnis. 
  
TOP: Bauantrag: Erstellung eines Containergebäudes für ein 
Notstromaggregat Flst. Nr. 1120, Bauort: Im Steinfacht, Gemar-
kung: Schwörstadt 
Das Bauvorhaben grenzt an das Umspannwerk Schwörstadt an. 
Basierend auf der Verordnung 2017/2196 der EU- Kommission in 
Verbindung mit dem Netzwiederaufbauplan ist vorgesehen, das 
Umspannwerk mit einem Notstromaggregat nachzurüsten. Mit 
diesem Notstromaggregat soll nach kurzer Anlaufzeit der Strom-Ei-
genbedarf des Umspannwerkes im Schwarzfall – dem Ausfall aller 
Hauptstromversorgungsquellen – abgedeckt werden, so dass im An-
schluss ein Netzwiederaufbau gewährleistet werden kann. 
Das neue Containergebäude soll eingeschossig errichtet werden. 
Das Gebäude eine Grundfläche von circa 12,19 Meter x 2,19 Meter. 
Der Container hat eine umlaufende Traufhöhe von circa 2,92 Meter 
und eine Gründungstiefe von circa 0,8 Meter. Aufgrund der geringen 
Einbindetiefe und der hohen Last sind zusätzliche Streifenfunda-
mente vorgesehen. Im Gebäude selbst sind keine dauerhaften Ar-
beitsplätze vorhanden. Der Bauantrag wird noch vom Landratsamt 
Lörrach Abteilung Umwelt geprüft. 
Der Gemeinderat nahm den Bauantrag zustimmend zur Kenntnis. 
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TOP: Bauantrag Nachtrag zu 20210852, Neubau eines Technik-
gebäudes mit Einfriedung – hier: Verkleinerung des Gebäudes 
in Schwörstadt Flst. Nr. 1120, Bauort: Im Steinfacht, Gemar-
kung: Schwörstadt 
Auf dem Anlagengrundstück der 380 kV-Umspannanlage der Trans-
net BW im Umspannwerk des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt ist 
der Neubau eines Technikgebäudes geplant. Das Gebäude dient 
der Unterbringung der Telekommunikationssparte NetCom BW der 
Netze (Tochtergesellschaft der Netze BW GmbH). Aufgrund von Lie-
ferproblemen für das beantragte Gebäude in Stahlbetonfertigbau-
weise wurde nach Durchlauf der Ausschreibung auf eine alternative 
Bauweise umgestellt. Durch die Veränderung der Materialien und 
der Gebäudeabmessungen wurde daher eine Änderung für die Bau-
genehmigung eingereicht. 
Geplant wird neu mit einem Fertighersteller für Containerbauwerke, 
ein Gebäude in Stahlsandwichkonstruktion zu errichten. Das Gebäu-
de wird in den Abmessungen kleiner, bekommt jedoch, da die Stahl-
konstruktion nicht in das Erdreich einbinden soll, eine Außentreppe, 
welche den Bereich des Hohlraumbodens überbrücken muss. Das 
Gebäude hat eine Grundfläche von circa 8,76 Meter x 4,31 Meter. 
Das Flachdach hat eine umlaufende Traufhöhe von circa 2,75 Meter 
und eine Gründungstiefe von circa 0,8 Meter. Aufgrund der geringen 
Einbindetiefe und der hohen Last werden zusätzliche Streifenfunda-
mente vorgesehen. Im Gebäude selbst sind keine dauerhaften Ar-
beitsplätze vorhanden. 
Der Bauantrag wird noch vom Landratsamt Lörrach Abteilung Um-
welt geprüft. 
Der Gemeinderat nahm den Bauantrag zustimmend zur Kenntnis. 
  
TOP: Bauantrag Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasan-
lage in Schwörstadt Flst. Nr. 4484, 4485, 4487, 4501, Bauort: 
Niederdossenbach 32, Gemarkung: Schwörstadt 
Bei einem Aussiedlerhof nahe Niederdossenbach soll eine mit rein 
landwirtschaftlichen Produkten betriebene Biogasanlage erstellt 
werden. Das Biogas wird in einem Blockheizkraftwerk mit 100 kW 
elektrischer Leistung installiert und mit 75 kWel Bemessungsleis-
tung in elektrische und thermische Energie umgewandelt. Der er-
zeugte Strom wird in das Netz des lokalen Elektrizitätsversorgers 
eingespeist. Die Wärme wird im Wohnhaus und evtl. für eine geplan-
te Getreide-Maistrocknung und den Aufenthaltsraum der Reithalle 
verwertet. Das Aggregat wird entsprechend den Anforderungen 
und Sicherheitsregeln für Biogasanlagen aufgestellt. Der Bauantrag 
wird noch vom Landratsamt Lörrach Abteilung Umwelt geprüft. 
Der Gemeinderat nahm den Bauantrag zustimmend zur Kenntnis 
unter der Voraussetzung, dass ein Gestattungsvertrag bezogen auf 
die Erschließung der betroffenen Straßen beim Aussiedlerhof ge-
schlossen wird. 
  

Einladung 
Zu der am Donnerstag, den 19. Januar 2023, um 19.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses Schwörstadt stattfindenden öffentlichen 
Gemeinderatssitzung lade ich Sie freundlichst ein. 
  
Tagesordnung: 
I. Öffentlicher Teil:
1. Förmliche Mitteilungen
2. Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen
3. Fragestunde EinwohnerInnen
4. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2023 der Ge-

meinde Schwörstadt
5. Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2023 des 

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwörstadt
6. Beschluss über die Annahme und Verwendung von Spenden-

geldern
7. Mitteilungen und Verschiedenes
8. Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Christine Trautwein-Domschat 
Bürgermeisterin 

Die Gemeinde Schwörstadt sucht zum 01.02.2023 
oder nach Vereinbarung eine/n 
  

Mitarbeiter/in in Teilzeit (ca. 12 %) m/w/d 
für die Kernzeitbetreuung (geringfügig Beschäftigte) 

  
Aufgabengebiet ist die Betreuung der Schulkinder in den 
Kernzeiten der Schule, diese sind an Schultagen von 07:30 Uhr 
bis 08:35 Uhr sowie von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr, frühmorgens 
jeweils im Wechsel mit zwei Kolleginnen, mittags gemeinsam 
mit einer Kollegin. 
  
Sie verfügen über: 
•	 Freude an der Arbeit mit Kindern
•	 Kreativität und Geduld
•	 Resilienz und Empathie mit Durchsetzungsvermögen
•	 Gute Kenntnisse der deutschen Sprache
•	 Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Ar-

beitsweise
•	 Bereitschaft zur Mehrarbeit in Vertretungsfällen nach Ab-

sprache
 
Wir bieten:  
•	 Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
•	 Eine unbefristete Beschäftigung mit Bezahlung nach TVöD 

EG 02
•	 Ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team
•	 Urlaub wie Schulferien
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Dumont, Fachbe-
reichsleiterin Finanzen & Personal, unter Tel. 07762/5220-22 
gerne zur Verfügung. 
  
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 31. Januar 
2023 an die Gemeinde Schwörstadt, Fachbereich Finanzen & 
Personal, Hauptstraße 107, 79739 Schwörstadt oder per Mail 
an: j.dumont@schwoerstadt.de. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Schwörstadt
Grundsteuer 2023
Für das Jahr 2023 werden Grundsteuerjahresbescheide nur zuge-
sandt, soweit dies wegen einer Änderung des Messbetrages, der 
Eigentumsverhältnisse oder aus anderen Gründen erforderlich ist.
Falls sich keine Änderungen ergeben, wird die Grundsteuer für das 
Jahr 2023 durch die öffentliche Bekanntmachung in gleicher Höhe 
wie im Vorjahr festgesetzt.
Ein neuer Bescheid für 2023 ergeht nicht!

1. Steuerfestsetzung
Gemäß der am 21.02.2022 erlassenen Haushaltssatzung der Ge-
meinde Schwörstadt betragen die Hebesätze für:
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) = 360 v.H.
Grundstücke (Grundsteuer B) = 360 v.H.

2. Zahlungsaufforderung
Der letzte Grundsteuerbescheid gilt für das Jahr 2023 weiter. Die 
dort festgesetzten Raten und Fälligkeiten sind zu beachten, eine ge-
sonderte Zahlungsaufforderung erfolgt nicht.
Für Abbucher ist gewährleistet, dass keine Zahlungstermine ver-
säumt werden.
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Falls Grundsteuerzahler am SEPA-Lastschriftverfahren noch nicht 
teilnehmen, empfehlen wir, ein SEPA-Lastschriftmandat zu er-
teilen. Vordrucke können telefonisch unter der Telefonnummer 
07762/5220-17 angefordert werden.
Die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekanntmachung hat für 
die betroffenen Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen, wie 
ein Ihnen am heutigen Tage zugegangener schriftlicher Steuerbe-
scheid (§ 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz).

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 

• Nutzer müssen sich ein Kundenkonto mit 
eigenem Passwort erstellen und können 
im Anschluss daran Ihre Terminbuchung 
vornehmen.

• Beim Termin bitte die Buchung in der 
App dem Mitarbeiter vor Ort vorzeigen.
Der Torhinweis ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht relevant.

Hintergrund für diese Neuerung ist ein 
dreimonatiges Pilotprojekt, das die Abfall-
wirtschaft gemeinsam mit dem Betreiber 
der Recyclinghöfe, der Fa. Remondis, durch-
führt. Innerhalb der dreimonatigen Test-
phase soll neben dem Sammeln wichtiger 
Erfahrungswerte das Interesse seitens der 
Bürgerschaft für ein solches Angebot ermit-
telt werden.

Das Pilotprojekt erfolgt im Rahmen des 
Recyclinghofkonzepts, das gerade erarbei-
tet und im Zuge dessen verschiedene Maß-
nahmen und digitale Möglichkeiten geprüft 
werden. Ziel ist die Verbesserung der Abläu-
fe sowie des Kundenservice. Gemeinsam mit 
der Kreispolitik wird entschieden, ob und 
falls ja in welchem Umfang ein solches Sys-
tem eingeführt werden soll.

Es informierte Sie:
Landkreis Lörrach
Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Anna Sebastian
Telefon: 07621/410-1455
E-Mail: pressestelle-abfallwirtschaft@
loerrach-landkreis.de
www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de
PRESSEMITTEILUNG 

Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Bürgermeisteramt Schwörstadt schriftlich einzureichen 
oder zur Niederschrift zu erklären. Die Einlegung des Widerspruchs 
kann auch beim Landratsamt Lörrach mit fristwahrender Wirkung 
erfolgen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, das 
heißt, der Einzug der festgesetzten Grundsteuer wird dadurch nicht 
aufgehalten.

Schwörstadt, den 03.01.2023

gez. Christine Trautwein-Domschat
Bürgermeisterin 

Aus den Gemeinde-
ratsfraktionen

In tiefer Trauer nehmen wir Ab-
schied von unserem lieben Freund 

Arndt Schönauer 
Arndt war über drei Jahrzehnte 
aktives Mitglied der Freien Wäh-
ler. Während dieser Zeit hat er sich 
unermüdlich für die Gemeinde 
Schwörstadt eingesetzt. 

Er hinterlässt bei uns Freien Wäh-
lern eine große Lücke. Durch seine 
überlegte, liebenswerte und stets 
offene Art war er ein treuer Wegbe-
gleiter und guter Freund. Wir wer-
den ihn und seinen Rat vermissen. 

Seiner Familie gilt unser aufrichti-
ges Beileid. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Freie Wähler

Rathaus informiert
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
das Rathaus Informiert über die Notfallpraxi-
en Bad Säckingen und Waldshut. 

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
(Anruf ist kostenlos) 
  
Öffnungszeiten und Anschrift der  
Notfallpraxis Bad Säckingen:  

Allgemeine Notfallpraxis Bad Säckingen 
Spital Bad Säckingen 
Meisenhartweg 14 
79713 Bad Säckingen 
  
Öffnungszeiten: 

Sa, So und Feiertage 9 - 19 Uhr. 

Öffnungszeiten und Anschrift der  
Notfallpraxis Waldshut  
Allgemeine Notfallpraxis Waldshut 
Klinikum Hochrhein 
Kaiserstr. 93-101 
79761 Waldshut-Tiengen 
  
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 9 - 13 Uhr 
und  15 - 19 Uhr 
 
 

Abfuhrtermine

Restmülltonne 
Dienstag, 17.Januar 2023 

Gelber Sack 
Mittwoch, 18. Januar 2023 
  
 

Abfallwirtschaft
Landkreis Lörrach

 

 
Lörrach, 11. Januar 2023 

 
Ab 17. Januar Start Pilotprojekt: Terminanlieferung auf dem 
Recyclinghof Lörrach-Haagen möglich 
 
An zwei Tagen kann außerhalb der regulären Öffnungszeit mit Termin 
angeliefert werden 
 
Landkreis Lörrach Ab dem 17.Januar 2023 haben Bürger*innen des Landkreises die 
Möglichkeit sich außerhalb der regulären Öffnungszeiten für den Recyclinghof Lörrach-Haagen 
über die kostenfreie App MAEX einen Anlieferungstermin zu buchen.  
 
Dies ist für folgende Zeitfenster möglich: 
 
dienstags & donnerstags von 16:30 – 18:30 Uhr 
 
So funktioniert es: 
 

 Ab sofort steht die kostenlose App MAEX im Google Play sowie Apple Store zum 
Download bereit. 

 Nutzer müssen sich ein Kundenkonto mit eigenem Passwort erstellen und 
können im Anschluss daran Ihre Terminbuchung vornehmen.  

 Beim Termin bitte die Buchung in der App dem Mitarbeiter vor Ort vorzeigen. 
Der Torhinweis ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant. 

 
Hintergrund für diese Neuerung ist ein dreimonatiges Pilotprojekt, das die Abfallwirtschaft 
gemeinsam mit dem Betreiber der Recyclinghöfe, der Fa. Remondis, durchführt. Innerhalb der 
dreimonatigen Testphase soll neben dem Sammeln wichtiger Erfahrungswerte das Interesse 
seitens der Bürgerschaft für ein solches Angebot ermittelt werden.  
 
Das Pilotprojekt erfolgt im Rahmen des Recyclinghofkonzepts, das gerade erarbeitet und im 
Zuge dessen verschiedene Maßnahmen und digitale Möglichkeiten geprüft werden. Ziel ist die 
Verbesserung der Abläufe sowie des Kundenservice. Gemeinsam mit der Kreispolitik wird 
entschieden, ob und falls ja in welchem Umfang ein solches System eingeführt werden soll.  
 
Es informierte Sie: 
 Landkreis Lörrach  

Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach  
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Anna Sebastian  
Telefon: 07621/410-1455  
E-Mail: pressestelle-abfallwirtschaft@loerrach-landkreis.de  

 PRESSEMITTEILUNG 

Ab 17. Januar  
Start Pilotprojekt: 
Terminanlieferung auf dem Recyclinghof 
Lörrach-Haagen möglich 
An zwei Tagen kann außerhalb der regu-
lären Öffnungszeit mit Termin angeliefert 
werden

Landkreis Lörrach. Ab dem 17.Januar 
2023 haben Bürger*innen des Landkreises 
die Möglichkeit sich außerhalb der regulä-
ren Öffnungszeiten für den Recyclinghof 
Lörrach-Haagen über die kostenfreie App 
MAEX einen Anlieferungstermin zu buchen.

Dies ist für folgende Zeitfenster möglich:
dienstags & donnerstags 
von 16:30 – 18:30 Uhr

So funktioniert es:
• Ab sofort steht die kostenlose App MAEX 

im Google Play sowie Apple Store zum 
Download bereit.
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Kirchliche  
Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Wehr/Öflingen/Schwörstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt:
Dienstag und Donnerstag:  9.30 – 11.00 Uhr
Rheinstraße 1 Tel. 07762/8501
schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 
Sprechzeiten Pfarrer: nach Vereinbarung 
Sprechzeiten Gemeindeassistentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen Tel. 07761/5534731
 Mobil 0151/28112891

Telefonbrücke – Seelsorgliche 
Einrichtung der SE in Coronazeiten: 
Telefonische Sprechzeiten Tel. 07761/5534730
Mittwoch und Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de

Abonnieren Sie unseren Newsletter: newsletter 
Anmeldung Abo (seelsorgeeinheit-wehr.de) 
  
Gedanken für die neue Woche: 
Ein neues Jahr, hat nun begonnen. 
Segne mich in allem, was kommt. 

Segne meine Augen, damit ich dich lobe für 
das, was sie sehen. Gib mir ein offenes Herz 
und Hände, die gerne teilen und lass mich 
selbst zum Segen werden in deinem Namen. 
(Aus Irland) 
  
Gottesdienstzeiten: 
Abkürzungen: 
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, 
SE = Seelsorgeeinheit 

Samstag 14.01.2023 
* Mariengedächtnis am Samstag  
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabend-

messe 

Sonntag, 15.01.2023 
+ 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier 

Dienstag, 17.01.2023 
* Heiliger Antonius, Mönchsvater  
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der 

Pfeilhofkapelle 

Mittwoch, 18.01.2023 
* Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis  
W 16:30 Uhr Weggottesdienst Nr. 3 für 

Erstkommunionkinder 
  Du bist Gottes Kind 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier 

Donnerstag, 19.01.2023 
* Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis  
W 09:30 – 
 11:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
S 16:00 – 
 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  persönliches Anliegen 

Freitag, 20.01.2023 
* Heiliger Fabian, Papst 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der St. 

Wolfgangskapelle 

Samstag, 21.01.2023 
* Mariengedächtnis am Samstag  
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabend-

messe 

So. 22.01.2023 
+ 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden 
der SE: 
Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für 
den Monat Januar 2023 
Für die Erziehenden: Beten wir für alle, die 
an der Erziehung junger Menschen mitwir-
ken, dass sie glaubwürdige Zeugen seien, 
mehr zu Geschwisterlichkeit als zu Kon-
kurrenzdenken erziehen und vor allem die 
Jüngsten und Verletzlichsten helfen. 
  

Herzlich willkommen!  
Wir begrüßen in der Seelsorge unserer Pfar-
rei herzlich Herrn Diakon Uwe Degenhardt. 
Herr Degenhardt ist uns als hauptamtli-
cher Diakon zugeteilt worden und hat am 
01.01.2023 seinen Dienst bei uns aufgenom-
men. 
Wir wünschen Diakon Degenhardt alles 
Gute und Gottes Segen für seinen seelsorg-
lichen Dienst bei uns. 
Nehmen wir ihn gut in unserer Pfarrei auf 
und begleiten ihn mit unserem Gebet. 
  

Weggottesdienst Nr. 3 für Erstkommuni-
onkinder - Du bist Gottes Kind 
Alle Erstkommunionkinder feiern einen 
Weggottesdienst am Mittwoch, 18.01.2023, 
um 16.30 Uhr in der Kirche St. Martin, Wehr. 
  

Einladung zur Firmung: 16.-18. Juni 2023 
– Motto „connected“  
Info-Abend am 19.01.2023 im kath. Pfarr-
heim Öflingen 
18 Uhr für Interessierte aus Öflingen, Hasel 
und Schwörstadt 
20 Uhr für Interessierte aus Wehr 
In diesen Tagen erhalten über 100 Jugend-
liche, die am Firmtermin mind. 14 Jahre alt 
sind, eine persönliche Einladung zur Firm-
vorbereitung. 
Beim Info-Abend für interessierte Jugendli-
che und Erwachsene am 19.01.2023 im kath. 
Pfarrheim Öflingen (Wehratalstr. 55) gibt es 
alle wichtigen Infos für den Firmweg. 
Danach ist die online-Anmeldung möglich. Ak-
tuelle Infos immer auf unserer homepage unter 
Firmung 2023 (seelsorgeeinheit-wehr.de) 
Let´s get connected / 
Kontakt zum Firmteam: 
Carmen Horvatic 07761 55347-31 | 
chorvatic@seelsorgeeinheit-wehr.de und 
Ulrich Jurkiewicz 0179 707 43 47 | 
firmung@seelsorgeeinheit-wehr.de 
  

Weltgebetstag der Frauen 2023: 
Am Freitag, 20.01.2023, um 18:00 Uhr treffen 
sich alle Interessierten zu einer ersten Vorbe-
reitung im 
ev. Gemeindesaal in Wehr. 

Veranstaltungen der Kath. Landfrauen-
bewegung Freiburg 
Online-Seminare: 
• 13.01.2023, 18:00 – 19:30 Uhr  

Schmerzfreier Rücken – das fasziale 
Rückenprogramm 

• 02.02.2023, 17:00 – 20:00 Uhr, 
Superfood Hülsenfrüchte kennenlernen 
und nachkochen 

• 03.02.2023, 17:00 – 20:00 Uhr,  
Selbstfürsorge -sich erlauben und danach 
leben. Tipps im Seminar 

  
Seminar „Die wertvolle Kraft des Neu-
beginns“ vom 20.–22.01.23 im Kloster 
Hersberg, Immenstaad. Eigenen Kraftquel-
len nachspüren, die eigene Kreativität erle-
ben. 
  
Besinnungswochenende „Bewusster und 
gelassener durch den Alltag“ vom 03.–
04.02.23 im Familienferienhaus Insel Reiche-
nau. Umgang mit alltäglichem Stress durch 
die Praxis der Achtsamkeit. 
  
Seminar „Upcycling“ vom 10.–12.02.23 im 
Haus Marienfried, Oberkirch. Gemeinsam 
und kreativ aus „Abfall“ einzigartige neue 
Produkte herstellen. 
  
Sing-Wochenende vom 25.-26.02.2023, 
im Haus Marienfried, Oberkirch Mit neuen 
geistlichen Liedern aus dem neuen Gottes-
lob, Mitgestaltung eines Gottesdienstes. 
  
Besinnungswochenende „Meine Selbstfür-
sorge!“ vom 25.–26.02.23 im Familienferi-
enhaus Insel Reichenau. Was macht mich 
psychisch stark? 
  
Seminar „Loslassen“ vom 13.–17.03.23 im 
Kloster St. Trudpert, Münstertal. Trauer und 
Verlusterfahrungen verursachen Leid. Ver-
söhnung und Loslassen ermöglichen Frei-
heit und Frieden. Schritte dazu werden ge-
meinsam gegangen. 
  
Tanzworkshop „Tanz dich frei“ 24.-25.03.23, 
Kloster Hersberg, Immenstaad Gruppentän-
ze: rockig, traditionell, meditativ. 
  
Auszeit-Seminar für Frauen und Kinder vom 
11. –15.04.23 im Haus Marienfried, Ober-
kirch“ – Den Fokus auf die Gaben des Lebens 
und die eigene Schöpferinnenkraft richten. 
Mit Meditation, Körpererfahrung, kreativem 
Gestalten. Mit Kinderbetreuung. 
  
Seminar „Leben – mit Freude und Farben“ 
vom 21.–23.04.23 im Kloster Hersberg, Im-
menstaad. Kreative Mal-Auszeit 
  
Zu unseren Angeboten sind alle interes-
sierten Frauen herzlich eingeladen. Die Ver-
anstaltungen finden unter Einhaltung der 
jeweils geltenden Corona-Verordnungen 
statt. 
  
Infos und Anmeldung: 
Kath. Landfrauenbewegung, 
Okenstr. 15, 79108 Freiburg 
Tel. 0761 5144-243, 
E-Mail: info@kath-landfrauen.de 
www.kath-landfrauen.de 
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Wallfahrt nach Mariastein: 
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir 
eine Pilgerfahrt zum Benediktinerkloster 
Mariastein im Kanton Solothurn. 
Anmeldung bitte bis Freitagabend – 5 Tage 
vorher – bei Marija Jukic, Tel.: 07762 / 2742 
oder Mobil 01577 / 4515311 
  

Folgende Empfehlungen und Hinweisen 
bitten wir Beachtung zu schenken: 
Für die Mitfeiernden der Gottesdienste wird 
das verpflichtende Tragen der FFP2-Mas-
ke aufgehoben, allerdings wird das Tragen 
eines Atemschutzes (Standard FFP2 oder 
vergleichbar) oder einer medizinischen 
Maske empfohlen. Auch die Einhaltung von 
Abständen wird wieder ganz dem Ermessen 
der Teilnehmenden und deren freiwilliger 
wechselseitiger Rücksichtnahme überlas-
sen.  
Bitte nutzen Sie vor und nach dem Gottes-
dienst die bereitgestellten Handdesinfekti-
onsmittel. 
Personen mit Krankheitssymptomen kön-
nen an der Feier des Gottesdienstes nicht 
teilnehmen. 
Die Spendung der Mundkommunion in der 
Messfeier kann durch Hinzutreten der Gläu-
bigen am Ende der Kommunionausteilung 
erfolgen. 
  

Eine gute und gesegnete Woche wünsche 
ich Ihnen allen von Herzen 
Ihr Pfarrer Matthias Kirner 
  
 
Evangelisches Pfarramt  
Dossenbach
Evang. Pfarramt Dossenbach 
Schopfheimer Str. 13, 79739 Schwörstadt 
Tel.: 07762/8846 |  Fax: 07762/7770 
  
Beratung und Hilfe in familiären, psychischen 
und finanziellen Problemen bieten die Mitar-
beiter des Diakonischen Werks Schopfheim, 
Hauptstraße 94, (Tel.: 07622/6975960) an. 

  
Gottesdienste und Veranstaltungen 
Samstag, 14. Januar 2023  
10.00 – 
16.00 Uhr  Konfi-Tag im Gemeindehaus in  

Hasel  
  
Sonntag, 15. Januar 2023  
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

in Dossenbach  
  
Sonntag, 22. Januar 2023  
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

in Hasel  
  
Sonntag, 29. Januar 2023  
10.00 Uhr  Gottesdienst in Dossenbach  
  
Sonntag, 05. Februar 2023  
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hasel  
  
Sonntag, 12. Februar 2023  
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

in Dossenbach  

Die Kartenausgabe für 2023 wird nur  am 
Sonntag, dem 29. Januar 2022 von 9.30 bis 
12.30 Uhr im Fischerhaus am Sendbach-
weiher durchgeführt. Bitte nehmen Sie den 
Termin wahr- Nachzügler zahlen eine vom 
Vorstand festgesetzte Bearbeitungsgebühr. 
Prüfen Sie bitte vorab die Gültigkeit Ihres 
Jahresfischereischeins und bringen Sie 
den Mitgliedsausweis, das Fangbuch und 
die ausgefüllte Fangmeldung 2022 mit. 
Sonstige Fische müssen definiert werden. 
Der Jahresbeitrag wird von Ihrem Konto 
abgebucht. Die weiteren Gebühren (Boots-
karte) werden bei der Kartenausgabe erho-
ben. Bitte melden Sie evtl. Änderungen Ih-
rer Bankverbindung sofort dem 1.Kassierer 
Bernd Lambrecht. 

Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen 
können, können die Unterlagen gerne im 
Fischerhüsle abgegeben werden oder an 
der Jahreshauptversammlung direkt bei 
der Vorstandschaft. Die Unterlagen können 
dann nach der Kartenausgabe wieder im 
Fischerhüsle am Sendbachweiher abgeholt 
werden. 
 
 
Musikverein Schwörstadt
Zu unserer Generalversammlung am 14. 
Januar 2023 laden wir unsere Aktiv- Ehren- 
Frei- und Passivmitglieder, sowie alle unsere 
Musikfreunde und Interessierte herzlich ein. 
Die Versammlung beginnt um 19.00 Uhr 
und findet im Probelokal des Musikverein 
Schwörstadt statt. 

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht der Protokollführerin
4. Jahresrückblick des 1. Vorsitzenden
5. Kassenbericht
6. Bericht des Dirigenten
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Vorschau 2023
9. Auszeichnung für guten Probenbesuch
10. Wünsche und Anträge
 
Im Anschluss an die Generalversammlung 
des Musikvereins Schwörstadt am 14. Janu-
ar 2023 findet die Generalversammlung des 
Förderkreises Musikverein Schwörstadt im 
Probelokal des Musikvereins Schwörstadt 
statt. Zu unserer Generalversammlung la-
den wir alle Vereinsmitglieder, Interessierte 
und Musikfreunde herzlich ein. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht des Schriftführers
3. Jahresrückblick des 1. Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anträge

Unsere Vereine
berichten

N A C H R U F 
am 21.12.22 verstarb unser 
langjähriges Passivmitglied 

Zeno Landis 
Wir werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt 
seinen Angehörigen. 

DRK Ortsverein Schwörstadt 

DRK Ortsverein Schwörstadt

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
von Schwörstadt und Dossenbach, 
der DRK-Ortsverein Schwörstadt möchte 
sich für das im vergangenen Jahr entgegen 
gebrachte Vertrauen 
recht herzlich bedanken und wünscht Ihnen 
Allen ein erfolgreiches, glückliches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2023. 

Ihr DRK Schwörstadt 
 
 

Fischerverein Schwörstadt
wir laden hiermit satzungsgemäß zur Jah-
reshauptversammlung am Samstag, dem 
21. Januar 2023 um 19.00 Uhr im Fischer-
hüsle am Sendbachweiher recht herzlich 
ein. 
Mit der Teilnahme bezeugen Sie Ihre Verbun-
denheit mit unserem Verein und machen 
von den Ihn en durch die Satzung zuste-
henden Rechten Gebrauch. Anträge an die 
Jahreshauptversammlung müssen mindes-
tens 1 Woche vorher (bis zum 14.01.2023) 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden eingereicht 
werden und begründet sein. 

Vorläufige Tagesordnung: 
1.  Begrüßung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit
2.  Totenehrung
3.  Jarhesbericht 2022, 1. Vorsitzender Ralf 

Stobbe
4.  Rechenschaftsbericht 2022, 1. Kassierer 

Bernd Lambrecht
5.  Kassenprüfungsbericht 2022
6.  Entlastung des Vorstandes
7.  Vorstellung von Neumitgliedern
8.  Ehrungen
9.  Neuwahl von Vorstandsmitgliedern
10.  Anträge der Mitglieder
11.  Verschiedenes 

Nach der Jahreshauptversammlung lädt der 
Vorstand zum gemeinsamen Abendessen 
und gemütlichen Beisammensein ein. 
Der Vorstand hofft auf eine rege Teilnahme 
an der Jahreshauptversammlung und grüßt 
mit einem herzlichen Petri Heil. 
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Gesangverein Dossenbach
Einladung zur Generalversammlung 2023 
Am Samstag, den 14. Januar 2023 findet um 
18:00 Uhr im Bürgersaal in Dossenbach un-
sere General ver sammlung statt. 
  
Tagesordnung :
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Dirigenten
7. Ehrungen/Anerkennungen
8. Neuaufnahmen / Um- und Abmeldun-

gen
9. Entlastung des Vorstandes
10. Wahlen
11. Verschiedenes
  

Im Anschluss findet die Generalver-
sammlung des Pop & Gospelchors Dossen-
bach e.V. statt. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Neuaufnahmen / Um- und Abmeldun-

gen
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
8. Verschiedenes
  
Zu unseren Generalver samm lungen sind 
alle Ehren-, Aktiv- und Passivmit glieder so-
wie Freunde und Gönner der Vereine herz-
lich eingeladen. 
  
Vorschau: 
Motto Schnitzelbank singen (18.02.2023): 
 „Mir sin CO2-neutral, de Schwarzwald isch 
im Bürgersaal“ 
  
Kartenvorverkauf:  Mittwoch, 08.02.2023, 
18:00 Uhr im Bürgersaal Dossenbach. 
  
Carola Bachthaler 
Vorsitzende 
 
 

Harmonika Orchester 
Schwörstadt 
Liebe Konzertbesucher, 
es war uns eine Freude, Sie nach 3 Jahren 
Konzertpause endlich wieder bei uns in der 
Festhalle begrüßen zu dürfen. 
Es hat uns großen Spaß gemacht für Sie zu 
musizieren. Nach dem Konzert haben wir 
von allen Seiten großes Lob und viel positi-
ves Feedback bekommen. Schön dass es Ih-
nen gefallen hat.Das ist uns ein Ansporn für 
unsere Probenarbeit im vor uns liegenden 
Jahr und freut uns außerordentlich. 
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und 
friedvolles Jahr 2023 und hoffen auf ein Wie-
dersehen beim nächsten Konzert. 

Ihr HOS 

Narrenzunft Schwörstadt
Generalversammlung  
der Narrenzunft Schwörstadt 
Am Freitag. 20. Januar 2023 findet um 20.11 
Uhr im Restaurant Monte d‘Oro unsere Ge-
neralversammlung statt. 

Zu dieser Versammlung sind alle Aktiv-, Pas-
siv- und Ehrenmitglieder herzlich eingela-
den. 

Es stehen folgende Tagesordnungspunk-
te auf dem Programm: 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bekanntgabe der Tagesordnung
4. Protokoll der letzten Generalversamm-

lung
5. Jahresbericht des Oberschneck
6. Jahreskassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Zunftstabes
9. Neuwahlen
10. Vorschau auf Fasnacht 2023
11. Wünsche, Anträge, Verschiedenes
  
Es lädt ein: Narrenzunft Schwörstädter 
Schnecken e.V. 
  
Die Vorstandschaft 

Schützenverein Schwörstadt
Hauptversammlung  
des Schützenverein Schwörstadt 
Die Hauptversammlung der Schützenverein 
Schwörstadt 1929 e.V. ist am 27. Januar 2023 
um 20 Uhr im Gasthaus „Lamm“. Neben den 
Berichten der Vorstandschaft werden Ter-
mine für das Jahr 2023 sowie Wünsche und 
Anträge besprochen.  

Fasnacht 2023 
Am Samstag, 28. Ja-
nuar 23 ist von 11 – 
12 Uhr im Foyer vor 
dem kleinen Saal der 
Turn- und Festhalle 
der Kartenvorverkauf 
für den Zunftabend 
vom 4. Februar. Nicht 
verkaufte Karten gibt 
es dann an der Abend-
kasse. 
  
Unter dem Motto Dis-
ney-World findet der 
Schneckenball vom 
17. Februar und der 
Kindernachmittag am 
Rosenmontag statt. 
Unter diesem Motto 
sind der Phantasie 
keine Grenzen gesetzt 
und die Narrenzunft 
freut sich auch viele 
bunte Verkleidungen. 

Nachruf 
Wir trauern um unser Ehrenmiglied 

Arndt Schönauer 
Wir verlieren mit ihm ein geschätz-
tes Mitglied. Unser Mitgefühl gilt 
den trauernden Angehörigen. 
Die Vorstandschaft und die Mitglie-
der werden ihm stets ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 
  
Guggemusik Waieblätzer Dossen-
bach 1972 e.V. 

Waieblaetzer Guggemusik 
Dossenbach 1972 e.V.

Zunftabend 
 

Samstag, 4. Februar 2023  
um 20.11 Uhr  

in der Turn- und Festhalle Schwörstadt 
 

Karten gibt es im Kartenvorverkauf am  

Samstag, 28.Januar 23 von 11- 12 Uhr 

im Foyer des kleinen Saales (Festhalle) 

und an der Abendkasse 

 

Wir laden Sie herzlich zu diesem unterhaltsamen 
Abend mit Musik, Tanz und Show ein 

Zum Tanz spielt das Duo Splash 
Nach dem Programm ist die Bar bis in die frühen  

Morgenstunden geöffnet 
 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

Narrenzunft Schwörstädter Schnecken e.V. 
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Was sonst noch  
interessiert

 

 

Kassel, den 23. Dezember 2022 

satzbeitrag
er Rentner 

Für Versicherte der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK), die eine Rente der Land-

wirtschaftlichen Alterskasse (LAK) beziehen, wird sich der Krankenversicherungsbeitrag 

aus der Rente ab 1. Januar 2023 um 0,15 Prozent auf 8,1 Prozent aufgrund der gesetzli-

Für diesen Personenkreis berechnet sich der Beitrag aus der Hälfte des allgemeinen Bei-

tragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung (7,3 Prozent) zuzüglich der Hälfte des 

durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes (0,8 Prozent). Ab dem 1. Januar 2023 werden von 

räge zur Krankenversicherung abgeführt. 

Die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes wurde durch das Bundesminis-

SVLFG 

Sozialversicherung  
für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau 
Höherer durchschnittlicher Zusatzbe-
itrag in der Krankenversicherung der 
Rentner 
Für Versicherte der Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse (LKK), die eine Rente der 
Landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK) 
beziehen, wird sich der Krankenversiche-
rungsbeitrag aus der Rente ab 1. Januar 
2023 um 0,15 Prozent auf 8,1 Prozent 
aufgrund der gesetzlichen Regelung er-
höhen. 
  
Für diesen Personenkreis berechnet sich 
der Beitrag aus der Hälfte des allgemeinen 
Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (7,3 Prozent) zuzüglich der Hälfte 
des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes 
(0,8 Prozent). Ab dem 1. Januar 2023 werden 
von der Bruttorente somit 8,1 Prozent für 
Beiträge zur Krankenversicherung abge-
führt. 
  
Die Erhöhung des durchschnittlichen Zu-
satzbeitragssatzes wurde durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit bekannt gege-
ben. 

SVLFG 

Die Stadt Laufenburg (Baden) sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für die Wasser- und 
Stromversorgung (m/w/d) 

in Vollzeit.  
  
Den vollständigen Ausschreibungs-
text ersehen Sie unter: 
http://www.laufenburg.de/
rathaus-service/verwaltung/
stellenangebote/ 
  
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 
zum 31.01.2023  an die Stadtver-
waltung Laufenburg (Baden), Per-
sonalamt, Hauptstraße 30, 79725 
Laufenburg (Baden)  oder per Mail 
an: bewerbungen@laufenburg-ba-
den.de.  

Auskünfte zum Stelleninhalt erteilt 
der Leiter TBL, Herr Gerspacher, Tel. 
07763 806-500. 

Die Stadt Laufenburg (Baden) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für die Wasser- und Stromversorgung (m/w/d) 
in Vollzeit.  

Den vollständigen Ausschreibungstext ersehen Sie unter:  
http://www.laufenburg.de/rathaus-service/verwaltung/stellenangebote/ 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.01.2023 an die Stadtverwaltung Laufenburg (Baden), Per-
sonalamt, Hauptstraße 30, 79725 Laufenburg (Baden) oder per Mail an: bewerbungen@laufenburg-
baden.de.  
Auskünfte zum Stelleninhalt erteilt der Leiter TBL, Herr Gerspacher, Tel. 07763 806-500.  

Wetterwerte Dezember 2022 
Die ersten 2 Dezemberdekaden standen mit einer negativen Temperaturabweichung 
von 2,2°C ganz im Zeichen des Winters, dann schlug aber wieder einmal das Weih-
nachtstauwetter mit fast frühlingshaften Temperaturen zu. Der erste Wintermonat war 
somit 0,4°C zu warm, 23,6 l/m² zu trocken und fast 3 Stunden zu sonnenscheinreich. 
  
Die ersten Tage des meteorologischen Winters starteten bei der Jahreszeit entspre-
chenden Temperaturen mit Nebel und Hochnebel grau und trübe. Das Wolkenmeer 
am Himmel schien grenzenlos zu sein und die Wetterlage war festgefahren. Nachdem 
es in der Nacht zum 3. Dezember aufklarte sank die Temperatur mit –2,6°C auf die 
tiefste Temperatur seit dem 4. April. Zu dem meist trübseligen Wetter folgten am 4. 
noch 3 l/m² Regen. Mit dem ersten Schneefall des Winters stellte die Wetterküche am 
9. Dezember auf Winter um. Bis zum 10. wuchs die Schneedecke auf 4 cm an. Mit einer 
Tages-Höchsttemperatur von –1,6°C verzeichneten wir am 11. den ersten Eistag seit 
dem 26. Januar und am 13. sank die Temperatur mit –9,2°C auf die tiefste Temperatur 
seit dem 28. Februar 2018. Unter dem Einfluss von Tief „Colleen“ floss am 14. in den hö-
heren Luftschichten Warmluft ein. Nach über 3 Tagen Dauerfrost und tief gefrorenem 
Boden sorgte gefrierender Regen am 14. und 15. bei Temperaturen um –2°C für einen 
dicken Eispanzer und spiegelglatte Wege und Straßen. Somit war die erste Dezember-
halbzeit 2,4°C zu kalt, mit 29 l/m² fiel erst 26% des normalen Dezemberniederschla-
ges und die Sonne schien an 18,5 Std. 37% der Dezembernorm. Mit Dauerfrost und 
leichtem Schneefall startete auch die zweite Dezemberhalbzeit hochwinterlich. Nach 
14 Frosttagen in Folge waren ab dem 20. Dezember bei täglich fortschreitender Mil-
derung die folgenden Tage frostfrei, regnerisch und windig. Mit 13,3°C wurde am 20. 
zum ersten mal in diesem Monat die 10-Grad-Marke deutlich übertroffen. Durch die 
Umstellung der Großwetterlage zu einer sogenannten „zyklonalen Westlage“ schlug 
der Witterungsregelfall des „Weihnachtstauwetters“ auch in diesem Jahr wieder voll 
zu. So musste der Weihnachtsmann bei erneuten Weihnachten im Klee statt im Schnee 
Rollen unter seinen Schlitten montieren. Auch die letzten Dezembertage „zwischen 
den Jahren“ verliefen wechselhaft, frostfrei und viel zu mild. 
  
Quelle: Wetterstation Schwörstadt Helmut Kohler 
Mehr unter www.wetter-schwoerstadt.de 
  
A: Station Schulstrasse 
B: Station Ossenberg
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Elternabend für Eltern von Kindern, die dieses oder nächstes Jahr die 
Mittlere Reife anstreben (Wege nach der Mittleren Reife) 
 
 

Schule vorbei. Und nun? 
Digitaler Elternabend der Agentur für Ar-
beit Waldshut- Tiengen unterstützt und 
informiert Eltern von Schulabgängern 
Beim Thema Berufsorientierung und Be-
rufswahl sind Eltern die wichtigsten Ratge-
ber und Bezugspersonen für ihre Kinder. 
Die  Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Waldshut-Tiengen bietet deshalb drei un-
terschiedliche Veranstaltungen für Eltern 
von Schülerinnen und Schülern an, die in 
diesem oder nächsten Jahr oder später die 
Schule verlassen. 
  
Die Teilnehmenden erhalten einen kurzen 
Überblick über die verschiedenen Möglich-
keiten einer Ausbildung oder eines Studi-
ums nach der Schule. 
  
Ebenso kann eine weiterführende Schule 
für das spätere berufliche Ziel wichtig sein. 
Aber welche Schularten gibt es und welcher 
Abschluss passt am besten zu dem späteren 
Berufswunsch? 
  
Im Rahmen der Online-Veranstaltungen 
bekommen interessierte Eltern verschiede-
ne Wege aufgezeigt, welche Ansätze und 
Überbrückungsvarianten –je nach Schulab-
schluss - gewählt werden können. Sollte ein 
Schulwechsel notwendig oder empfohlen 
sein, können Eltern erfahren, welche Alter-

nativen und Perspektiven bestehen. Bera-
tungsfachkräfte berichten aus der Praxis, 
geben wichtige Tipps und Infos und stehen 
für Fragen zu Verfügung. 
  
Je nach Schultyp stehen folgende On-
line-Angebote kostenlos zur Verfügung: 
•	 Montag, 30.01.2023 um 19 Uhr:

Elternabend für Eltern von Kindern, die 
dieses oder nächstes Jahr den Haupt-
schulabschluss anstreben (Wege nach 
dem Hauptschulabschluss)

•	 Dienstag, 31.01.2023 um 19 Uhr:
Elternabend für Eltern von Kindern, die 
dieses oder nächstes Jahr die Mittlere 
Reife anstreben (Wege nach der Mittleren 
Reife) 

•	 Mittwoch, 01.02.2023 um 19.00 Uhr:
Elternabend für Eltern von Kindern, die 
das Abitur anstreben (Wege nach dem 
Abitur) 

  
Diese Veranstaltungen finden online per 
Skype statt. 

Es ist dafür keine Skype-App erforderlich. 
Die Teilnehmenden benötigen ein internet-
fähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Lap-
top/Rechner). 

Der Einladungslink wird mit der Anmelde-
bestätigung mitgeteilt. Anmeldeschluss ist 
der 30.01.2023 unter 
waldshut-tiengen.berufsberatung@
arbeitsagentur.de 

Veranstaltungen aus 
der Nachbarschaft

Pressemitteilung:  
Die Evangelische Kirchengemeinde Wehr 
und Öflingen und die Narrenzunft Öflingen 
veranstalten   in diesem Jahr wieder einen 
großen Fasnachtskleiderverkauf. 
Die Bewirtung (Kaffee und Kuchen) über-
nimmt die Narrenzunft Öflingen. 
  
Termin: Samstag, 28.01.2023 
von 14.00 bis 16.00 Uhr 
Ort: Katholisches Pfarrheim Öflingen   
  
Benötigt und gesucht werden noch gut er-
haltene Fasnachtskleider und andere Uten-
silien. Die Hälfte des Erlöses geht an die 
Spender; die andere Hälfte und der Erlös aus 
der Bewirtung ist für das Indienhilfsprojekt 
der Evangelischen Kirchengemeinde Wehr 
und Öflingen bestimmt. Die Artikel können 
bis 26.01.2023 abgegeben werden bei 
 
Pfarrbüro Wehr, 
Bahnstr. 4, 79664 Wehr oder 
Familie Eckert, 
Jungholzerstr. 18a, 79664 Wehr-Öflingen 
Tel. 07761/50093 oder 
e-mail:  eckertwud@gmx.de 
Internet: www.einfachhelfen.de 
  
Größere Mengen werden auf Wunsch auch 
abgeholt. 

Ende



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Suche Wald und Feld in Wehr
Ich suche landwirtschaftliche Flächen.

Bei Wald gerne auch Käfer oder Kahlflächen 

Tel. 07762/1298 oder dinkelberg3@gmx.de

PRIMO SONDERSEITEN
STARKE THEMEN  IDEALES WERBE-UMFELD

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



Das brauchst du:
• zehn flache, runde 

und etwa gleich große 
Steine

• Acryllack in Schwarz, 
Rot und Gelb

• einen weißen und einen 
schwarzen Lackstift

• Pinsel

• Straßenmalkreide

ANLEITUNG: 
Zunächst brauchst 
du einen Mitspieler: 
Eine Person bekommt die fünf Marienkäfer, 
die andere die fünf Bienen als Spielsteine. 
Nun beginnt einer von euch beiden das Spiel, 
indem er einen Stein auf eines der freien Fel-
der setzt. 

Danach darf der andere einen Stein ablegen 
– so geht es immer abwechselnd weiter. Wer 
zuerst drei seiner Spielsteine in eine Zeile, 
eine Spalte oder eine Diagonale gesetzt hat, 
hat das Spiel gewonnen.

So geht es: 
Bemal fünf der Steine mit roter und schwarzer
Farbe als Marienkäfer, die anderen fünf mit Schwarz 
und Gelb als Bienen. Wenn die Farben getrocknet 
sind, kannst du mit schwarzem und weißem Lackstift 
die Augen aufmalen. 

Zeichne mit Straßen-

malkreide ein kleines 

Spielfeld mit 3x3 Fel-

dern auf den Boden. 

Und schon kann es 

losgehen!

© Wechdorn/DEIKE



Die nächste Generation steht bereit

d

Ab dem Jahr 2023 wird der Erfolg einer Firma in die  
jüngeren Hände von Rico Dannenberger gelegt.
Ich freue mich auf das weitere Vertrauen unserer  
Kunden und versichere weiterhin die gewohnte  
Qualität beizubehalten.
Euer/ Ihr Rico Dannenberger

79737 Herrischried Schachenbühlstraße 15
Tel: 07764/335     Mobil: 01705621066
info@raumausstattung-dannenberger.de

Landwirtschaftliche Flächen zum Kaufen gesucht
Suche landwirtschaftliche Flächen in Wehr (Dinkelberg).

Henning Schünke
Tel. 0160 / 97 57 56 83   |   henning.schuenke@gmail.com

4-Zi.-Whg. in Schwörstadt zu vermieten
ab 01. März 2023

98 m², KM 800,00,- € + NK
Norbert Brugger, Tel. 07762/2680



Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Bronzefiguren, Zinn,

Handtaschen, Abendkleider, Trachten, Uhren, Tafelsilber, 
Schmuck und andere Nachlässe.

Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781 47 44 71 50
Familie Pauluna

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601


